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nung von Lantfrids Gefangennahme nun die Voraussetzung 
fehlte1.

Ferner bestreitet W., dass die Zusätze zu 773/4 und 
776 im Originaltext gestanden haben müssten, giebt aber 
für ihre Entstehung eine Erklärung, die fast so wunderbar ist, 
wie die Wundergeschichten selbst. Beim Anfang der ersten 
‘Et dum propter defensionem sanctae Dei Romanae eccle­
siae eodem anno invitante summo pontifice perrexisset, 
dimissa marca . . . Ipsi vero Saxones exierunt’, fällt ihm 
(S. 44) auf, ‘erstens dass eine Richtungsbestimmung zu 
perrexisset fehlt, zweitens dass der Vordersatz mit dum 
in der Luft steht, da’ die Ergänzung eines ‘est’ zu ‘dimissa’ 
ihm ‘zwar nicht gerade unmöglich, aber doch nicht wahr­
scheinlich’ vorkommt. Obgleich nun aus ‘propter def. s. 
Dei Romanae ecclesiae’ und ‘invitante summo pontifice’ 
die Richtungsbestimmung sich doch von selbst ergiebt und 
das ‘est’, wenn es wirklich nicht mit Absicht fortgelassen 
wäre2, vielleicht wohl auch gegen den Willen des Schrei­
bers fortgeblieben sein könnte, erklärt W. mit der Unbe­
fangenheit, die er an mir vermisst, dass entweder ‘Et dum’ 
aus ‘Eo dum’ verderbt oder ‘Romain’ oder besser noch ‘in 
Italiam’ ausgefallen, in den folgenden Satz aber miss­
verständlich ein ‘vero’ und weiter unten ein ‘igitur’ ein­
geschoben und ‘vestibus’ fortgelassen sei. Daraufhin glaubt 
er den Zusatz für eine theils flüchtige, theils missverständ­
liche Abschrift aus einer schriftlichen Vorlage erklären zu 
dürfen. ‘Unbedingt’ ist auch meine frühere ‘unbefangene’ 
Anschauung, die den Zusätzen in B und D die gleiche 
Stelle anwies, für die richtige zu halten. Die erste Ein­
schiebung brauche daher gar nicht mit dem Originaltext 
in Verbindung gebracht zu werden: die Zusätze könnten 
im Archetyp C oder in der gemeinsamen Vorlage von B 
und D erstmalig aufgetreten und von der einen Gruppe 
auf die andere nachträglich übertragen worden sein.

Auf alle Unwahrscheinlichkeiten dieser Erklärungs­
weise einzeln einzugehen, scheint mir überflüssige Mühe. 
Die Sache liegt doch einfach so: in C und D — um B 
vorläufig aus dem Spiel zu lassen — sind die Zusätze an

1) Die Annahme des Stammbaumes
0 — 788 — 813 — 829

I I ——
A B C D

behält also gleichfalls ihre Berechtigung. 2) Vgl. aber 797100 ‘Expe­
ditio facta in Saxoniam’.
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